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Das ehemalige Kastell in Werden an der Ruhr1

 

Gut dokumentiert ist immerhin der 
Abriss.

Rechtsgeschichtliche Annähe-
rung
Für das Verständnis der Bauform des 
Werdener Kastells ist es entscheidend, 
die Rechtsverhältnisse, unter denen 
es errichtet wurde, nachzuvollzie-
hen. Die Rechtsgeschichte des Wer-
dener Kastells handelt vorwiegend 
vom schwierigen Verhältnis der Abtei 
zu ihren jeweiligen Vögten. In vie-
len Aufsätzen und Abhandlungen ist 
dieses Verhältnis erörtert worden. Die 
Meinung der Autoren spielt bei der 
Gewichtung dieses Verhältnisses eine 
große Rolle. Die rechtliche Stellung 
der Vögte und ihre Einsetzung war 
über die gesamte Zeit der Abteige-
schichte ein Streitpunkt4. Die Äbte des 
Stiftes behaupteten, sie allein hätten 
das Recht zur Einsetzung der Vögte. 
Die Vögte ihrerseits beharrten darauf, 
dass die Funktion des Vogts über das 
Stift Werden erblich sei. Beides war 
wohl nicht wahr, auch wenn es unent-
wegt wiederholt wurde.
Die während abteilicher Zeit letzte 
Behauptung zur Stellung der Vögte 

stellte der Landrichter Müller in sei-
nem unveröffentlichten Werk auf: 
Die abteylichen Hofgesessene [also 
die Konventualen der Abtei, die kei-
neswegs Mönche waren] waren nun 
zwar aus der Gerichtsbarkeit der 
Grafen ausgehoben, indessen muß-
ten doch Gerechtigkeit geleistet, und 
mancherlei weltliche Gegenstände 
besorgt werden.5 Das heißt: Für die 
weltliche, also militärische Verteidi-
gung des Klosters waren die Vögte zu-
ständig und mussten dafür auch vom 
Kloster finanziert werden. Der Vogt 
war laut Müller entweder von den Kai-
sern oder Königen selbst angesetzt, 
oder von diesen der freyen Wahl der 
Bischöfe, Aebte etc. überlassen, und 
also von den Bischöfen, Aebten etc. 
anfänglich von Zeit zu Zeit willkür-
lich gewählt, oder späterhin mit dem 
vogteylichen Amte belehnt6. 
Müller führt als letzter Parteilicher der 
Abtei eine Reihe von Urkunden an, 
aus denen die freie Wahl des Vogtes 
abgeleitet werden könne. Er beginnt 
mit einer Urkunde Ludwigs III aus 
dem Jahr 877 und behauptet zu Hein-
rich II: Henrich 2. 1002 bediente sich 
dabei des Ausdrucks: nach Wohlge-
fallen des Abtes. Die Urkunde ist, 
wie alle anderen, in denen die freie 
Vogtwahl behauptet wird, gefälscht7 
– was Müller nicht wusste. Sein Fazit 
lautete deshalb: Der Vogt war nichts 
mehr und nichts weniger als der erste 
Beamte des Abtes, auf dessen Amt der 
Sohn keine Ansprüche hatte. Bei der 
Freyheit der Wahl konnte ein Erbrecht 
nicht Statt finden, um so weniger, weil 
der Abt nicht allein in Folge der durch 
alle Jahrhunderte bestätigten Wahl-
freyheit, sondern auch aus besonderer 
kaiserlichen Begnadigung bemachtet 
war, berufswidrig handelnde Vögte 
abzusetzen8. Müller meinte, diese un-
tergeordnete Stellung des Vogts nicht 
deutlich genug machen zu können: 
Die Abtey und das Stift, schrieb er, 
war nicht um des Vogts, sondern der 
Vogt war um der Abtey und des Stifts 
willen. Das Stift wurde dem Vogte 
nicht untergeordnet, sondern es war 
die Pflicht des Vogtes, überall für die 
Unabhängigkeit des Stifts zu stehn. 
Der Abt brachte dem Vogte seine und 
der Seinigen Freyheit nicht zum Opfer, 

Bis vor etwa 160 Jahren gab es in Es-
sen-Werden einen markanten Wehr-
bau, auf den noch die Straßenbe-
zeichnung „Kastellgraben“ hinweist. 
Heute befindet sich an der Stelle des 
ehemaligen Kastells ein Parkplatz.
Eine Beschäftigung mit diesem ehe-
maligen Kastell bringt deshalb meh-
rere Schwierigkeiten mit sich: 
Das Kastell selbst wurde in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts Schritt für 
Schritt abgebrochen, oberirdische 
Reste existieren nicht mehr.
Abbildungen zeigen eine Burganlage, 
die – zumindest, was den Hauptturm 
anbelangt – nicht mit den Grundrissen 
der Bauaufnahmen übereinstimmt.
Die Urkundenlage ist schlecht. Aus 
ihr lassen sich nur stichwortartig 
Hinweise auf Bauzeit, Bauherren und 
Bauform ableiten. Auch der Kunst-
historiker Wilhelm Effmann stellte 
in seinem Aufsatz über die im 19. 
Jahrhundert zerstörten Baudenkmale 
Werdens2 zum Kastell eher Vermu-
tungen an. Erwin Dickhoff bemerkte 
deshalb 1979 in seinem Buch über 
die Essener Straßennamen: Über die 
Errichtung des Kastells ist nichts 
Näheres bekannt3. Bis heute ist die 
Forschung nicht wesentlich weiter 
gekommen. 

Abb. 1. Werden, ehemaliges Kastell, aquarellierte Federzeichnung von Kesten, 
31 x 46 cm (Ruhrmuseum Essen).



3Burgen und Schlösser 3/2009

Das Kastell Werden

sondern er nahm den Vogt in seinen 
Dienst, um seine, und der Seinigen 
Freyheit zu schützen9. 
Am Status der abteilichen Landesho-
heit wollte Müller also keinen Zweifel 
lassen. Seine Beteuerungen zeugen 
aber eher von einem verzweifelten 
Kampf um deren Anerkennung: Es 
ist diesemnach unwidersprechlich 
erwiesen, daß die Unmittelbarkeit 
und Landeshoheit, und alle daher 
entspringende Rechte, Obergewalt 
über die Personen und Güter, Ge-
setzgebung, Polizei, Gerichtsbar-
keit und Besteurung, mit allen dahin 
einschlagenden Befugnissen in der 
Person des Reichsabtes von Werden 
vereiniget sind10.
Diese Klarstellung war trotzdem eher 
Wunschdenken. Schließlich sah auch 
Müller ein: Nichts desto weniger ist 
es nur zu wahr, daß, in Folge des in 
allen Menschen liegenden Vergrösse-
rungstriebes, wobei der schwächere 
zuletzt nothwendig den Kürzeren 
ziehn muß, viele ursprünglich unmit-
telbare Reichsstifter durch ihre Vögte 
sind verschlungen worden. Auch an 
die Reichsabtei Werden ist die Axt 
oft angesetzt gewesen, bis dahin war 
sie aber, einige wichtige Einbussen 
abgerechnet, glücklich genug, ihre 
Selbständigkeit zu behaupten. Mit 
festem Vertrauen auf den Schutz des 
Kaisers und des Reichs, und auf die 
persönliche Gerechtigkeitsliebe des 
Königs von Preussen M. hofft dieselbe 
auch jetzt noch ihre Unabhängigkeit 
zu retten11. 
Die Werdener Parteinahme für den 
Papst und gegen den Kaiser Lud-
wig von Bayern führte dazu, dass 
der Kaiser die Vogtei über Werden 
dem ihm treuen Grafen von Kleve 
übertrug. Das geschah am 22. Mai 
131712; damit war der bisherige Vogt, 
Graf Engelbert von der Mark, sei-
nes Amtes enthoben. Gleichwohl 
schlossen Abt und Engelbert den ge-
nannten Vertrag vom 24. Juli 1317 
„super fundatione et constructione 
civitatis Werdensis“. Finger inter-
pretiert diesen Vertrag als die Ein-
tracht von Abt und Vogt verbürgt13.
Ein halbes Jahr später hielt es der 
neue Vogt für angebracht, die jewei-
ligen Kompetenzen zu klären. Am 25. 
November 1317 schlossen Abt Wil-
helm von Werden und der Stiftsvogt 
Graf Engelbert von der Mark einen 
weithin bekannten Vertrag, der – wie 
man bis vor kurzem glaubte – den 
Bau einer Stadtmauer vorsah. Tat-

sächlich werden darin die Existenz 
einer Stadtmauer sowie deren Tore 
beschrieben14. Vom Bau oder der Exi-
stenz eines Kastells oder einer Burg ist 
nicht die Rede. Der Vogt besaß, wie 
1372 nochmals bestätigt, die Vogtei-
rechte, das Grafengericht, zwei Müh-
len, Haus Fuhr als Lehen des Abtes 
sowie alle landesherrlichen Rechte15. 
Das heißt nicht, dass er Landesherr 
war, aber die meisten Rechte eines 
Landesherrn standen ihm zu. Deshalb 
war es auch der Vogt, nicht der Abt, 
der Werden im November 1317 das 
Stadtrecht verlieh und gleichzeitig 
einen Amtmann einsetzte16. 
Das Kastell wurde aber erst wesentlich 
später gebaut. Es war der militärische 
Stützpunkt des für die Abtei und spä-
ter auch die Stadt zuständigen Vogtes 
und dokumentierte dessen Macht.  
Dem Amtmann des Grafen von 
der Mark war, so formulierte es 
Kötzschke, die Obhut des Schlosses 
an der Ruhr mit seiner Besatzung 
und die Verwaltung des Amtes 
Werden anvertraut worden17.
Während von Seiten der Abtei mit Ur-
kundenfälschungen gearbeitet wurde, 
bediente sich der Vogt seiner militä-
rischen Macht. Mit ihr gelang es den 
Vögten aus dem Haus Berg letztlich 
zu behaupten, das begehrte Amt sei 
erblich. 

Baugeschichtliche Annäherung
Eine Annäherung an das Baujahr des 
Kastells ist auch über seine Bauform 
möglich:
Es ist wichtig zu unterscheiden, dass 
in Bezug auf diese Wehranlage fast 
ausschließlich von einem 
„Kastell“ die Rede ist, 
mehrfach auch von einem 
„Neuen Schloß“, aber 
nie von einer Burg. Das 
Werdener Kastell war im 
Vergleich zu den vielen 
Burgen am Niederrhein 
etwas Besonderes.

Genau wie diese Burgen war es auf 
rechteckigem Grundriss erbaut. Eine 
typische Burg am Niederrhein be-
stand im 14. Jahrhundert aus einem 
Burghaus, einem zweiten Flügel, der 
im rechten Winkel daran ansetzte 
und einer Mauer, die die Anlage zu 
einem Rechteck schloss, wodurch 
ein Burghof gebildet wurde. Im 
Idealfall  wurden diese Anlagen im 
Laufe der folgenden Jahrhunderte 
zu Vierflügelanlagen ausgebaut. Wie 
eine rechteckige Anlage wirkt etwa 
die Kurkölnische Landesburg Kem-
pen, erbaut 1396-1400. Tatsächlich 
ist der Burggrundriss aber dreieckig. 
Der Bau von Kastellen stand aus-
schließlich dem Landesherrn zu18. 
Schon daran sieht man, dass diese 
Funktion in Werden – ob zurecht oder 
zu unrecht – vom mächtigen Herzog 
von Cleve ausgeübt wurde, auch wenn 
der jeweilige Abt anderer Meinung 
war. Ähnliche Bauformen weisen die 
Landesburgen Andernach, Zons, und 
Zülpich auf, obwohl das Kastell in 
Werden Unterschiede zeigt. Charak-
teristisch für sie ist der quadratische, 
jedenfalls rechteckige Gesamtgrund-
riss, der allerdings durch Häuser her-
gestellt wird. Nur mit „Gewalt“ wurde 
das Rechteck des Werdener Kastells 
in die Stadtmauer integriert. Ganz of-
fensichtlich wollte man eine regelmä-
ßige Anlage bauen. 
Das Kastell Werden bestand – im 
Gegensatz zu den Landesburgen – 
vor allem aus einer Mauer, die einen 
rechteckigen Hof umschloss. In das 
Geviert hinein wurden die Funktions-
gebäude gestellt: in die Südostecke 
einen Wehrturm, an die Ostmauer 

Abb. 2. Idealgrundriss 
einer Kastellburg (http://
de.wikipedia.org/wiki/
Kastellburg).
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das Haus des Amtmannes. Wahr-
scheinlich gab es außerdem kleinere 
Einbauten und Gebäude in Holzkon-
struktion. Die Mauer war – im Gegen-
satz zu den Außenmauern zahlreicher 
Wohnburgen – von keinem Fenster 
durchbrochen. Deshalb war es auch 
nötig, das Haus des Amtmannes nur 
an einer kleinen Stelle an die Mauer 
anschließen zu lassen, damit es rund-
um belichtet werden konnte. Die Ge-
bäude bildeten also nicht das Kastell, 
sie standen im Kastell.
Die Mauer trug Eckwarten an der 
nordwestlichen und an der nordöst-
lichen Ecke und eine Warte über dem 
einzigen Tor, das in der Mitte der 
nördlichen Mauer lag. Dies belegt, 
dass das Werdener Kastell nicht zur 
Wohnung für den Vogt vorgesehen 
war, sondern ausschließlich militä-
rischen Zwecken diente, also eine 

„moderne“ Festung war, jedenfalls 
auf dem stilistischen und technischen 
Stand des frühen 15. Jahrhunderts. 

Die Bauzeit des Werdener 
Kastells
Es ist eine verbreitete Annahme, das 
Kastell sei im Zuge der Errichtung der 
Stadtmauer, also um 1317, gebaut wor-
den. Dabei ist mittlerweile klar, dass 
die Stadtmauer schon vor 1317 gebaut 
worden sein muss und die entspre-
chende Urkunde nur deren Bestand 
dokumentiert. Hermann Burghard 
datierte den Bau des Kastells recht 
vage um 144019, Kevin Lynch wollte 
sich 2001 noch weniger festlegen und 
datierte es zwischen 1400 und 145020.
Man hat gelegentlich sogar ange-
nommen, das Kastell gehe bis auf das 
frühe 11. Jahrhundert zurück. Frühe 

Nennungen einer Burg, eines Turmes 
oder eines festen Hauses in Werden 
beziehen sich aber sicher nicht auf 
das Kastell, um das es hier geht21. 
Ein vielfach mit dem Kastell ver-
wechseltes Wehrgebäude ist „Sobbos 
Turm“. Eberhard von der Mark zer-
störte 1299 die Burg, welche Sobbo, 
der Bundesgenosse des Erzbischofs, 
zu Werden bewohnte22. Möglicher-
weise wurde dieser Turm aber nicht 
völlig zerstört, denn auf einem be-
kannten Stich von Braun/Hogenberg 
aus dem Jahr 1581 ist noch immer 
in der Mitte der Stadt ein massiver 
Wehrturm – vermutlich besagter Sob-
bos Turm – zu sehen, dessen Oberge-
schoss auf einem typischen Rundbo-
genfries auskragt; Fenster sind keine 
zu erkennen. Auch die Erwähnung 
einer Burg in Werden im 13. Jahr-
hundert wird vielfach auf das spätere 

Abb. 3. und 4. Karte von 1867 und Grundrissplan von 1848, Ausschnitt Kastell (Stadt Essen, Amt für 
Geoinformation,Vermessung und Kataster). Der Plan von 1848 ist der verlässlichste Katasterplan vor Abbruch des 
Kastells.

Abb. 6. Werden nach der Ansicht Braun/Hogenberg, Civi-
tates Orbis Terrarum 1581 [Repr. Kassel 1965] , Ausschnitt.

Abb. 5. Werden, ehemaliges Kastell (Ausschnitt), aqua-
rellierte Zeichnung von Carl Dehme, 35 x 54 cm, 1821 
(Ruhrmuseum Essen)..
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Kastell bezogen23. Dass ein im 13. 
Jahrhundert erwähntes festes Haus 
oder Schloss mit dem Kastell iden-
tisch war, ist dagegen eher unwahr-
scheinlich. Wie schon Stefan Leenen 
richtig einschätzte, war dieses Kastell 
ein überdeutliches Zeichen der Macht 
der Herzöge von Kleve als damalige 
Vögte gegenüber Abtei und Stadt24. 
Daher wird das Kastell in der Stadtan-
sicht von Braun/Hogenberg auch als 
Kastell des erleuchteten Herzogs von 
Kleve ganz klar beschrieben. 
Einen deutlichen Hinweis auf die ge-
naue Bauzeit des Werdener Kastells 
gibt die „Clevische Chronik“ des Gert 
van der Schuren, verfasst in der Mit-
te des 15. Jahrhunderts. Darin wird 
dat nyslott to Werdden25 als einer von 
vielen Bauten während der Herrschaft 
Herzog Adolfs II. (?) von Cleve (reg. 
1394 bis 1448, „der kluge und sieg-
reiche“26) genannt – und zwar vor 
1416. Das Baujahr ante quem ergibt 
sich aus der Abfolge der Beschrei-
bung van Schurens. 
Nach dem Aussterben des Hauses 
Kleve wurde das Herzogtum 1391 
mit der Grafschaft Mark vereinigt.  
Das Gebiet des Stiftes Werden wur-
de faktisch zum märkischen Neben-
quartier27. Als es sich der Herzog von 
Kleve, ein Jahrhundert nach seiner 
feierlichen Versicherung von 1317 
dennoch erlaubte, eine Befestigung in 
Werden zu bauen, geschah dies sicher 
ohne Zustimmung des Abtes. Diese 
Befestigung wurde nicht innerhalb 
der Stadt, sondern an deren Rand ge-
baut, im bis dahin unbebauten Über-
flutungsgebiet der Ruhr. Wohl nicht 
ohne Grund stand das Kastell genau 
zur Hälfte innerhalb und außerhalb 
der Stadt. 
Knapp 70 Jahre nach der Errichtung, 
jedenfalls vor 1484, war schon ein 
Wiederaufbau nötig. Zu Abt Theodor 
(Hagedorn, 1478 bis 1484) bemerkt 
Wilhelm Flügge in seiner Chronik: 
Unter seiner Regierung begann Jo-
hann II. von Cleve etc. das zerstörte 
Kastell an der Ruhr wieder aufzubau-
en28. Die Kompetenzen waren eindeu-
tig geregelt: Während der Regierung 
des Abtes baute der Vogt bzw. ließ er 
bauen.
Die Größe des Kastells dürfte von 
seiner Errichtung bis zu seinem Abriss 
gleich geblieben sein. 

1536
Viele urkundliche Hinweise lassen 
sich nicht eindeutig dem Kastell zu-

ordnen. In den Akten von Kleve-Mark 
findet sich 1536 der Hinweis, dass 
ein Torn to Werden gedeckt worden 
sei29. Leider lässt sich nicht eindeutig 
sagen, ob es sich bei diesem Turm um 
den Bergfried des Kastells handelte 
oder um einen anderen Turm, etwa an 
Haus Fuhr oder den bereits erwähnten 
Turm des Ritters Sobbo, der als Bun-
desgenosse des Kölner Erzbischofs 
bezeichnet wird.
1581 
„Beyde Gestad der Ruhr / seyn allda 
mit einer Steinern Brücken vereiniget, 
vnd hat der Landsfürst daselbst auch 
ein Schloß30. Der Vogt wurde aus-
drücklich als Landesherr anerkannt, 
auch wenn der tatsächliche Landes-
herr der Abt war.
1646-1651
Aufschlussreich für die rechtliche 
Stellung und die Bauform sind die 
Gesammelten Schriftstücke in Bezug 
auf die Vogtei über Werden Vol VII 
über das brandenburgische Schloss 
zu Werden (23. Oktober 1649) und die 
vom Abt beantragte Niederreißung 
des Schlosses Werden im Dezember 
165131.
1649
Das Kastell wird für zwanzig Jahre 
mit dem Gericht an den Abt verpfän-
det. Der Abt stellt genau in dieser Zeit 
konsequent den Antrag, das Kastell 
abzureißen. Ein im Auftrag des Vogtes 
arbeitender Gutachter beschreibt das 
Kastell oder Schloss ahn dem Ruhr-

strom gelegen, auch vest undt mit vier 
starken End von ungefehr 16 Schue 
fuess dicken Maueren versehen undt 
umgeben. Er hält es für notwendig, 
dieses Schloss zum Schutz des Ruh-
rübergangs und zum Aufenthalt der 
fürstlichen Beamten in Kriegszeiten 
zu erhalten und empfiehlt seinem 
Landesherrn in Unterthenigst gehor-
sambster Manier, den Antrag des Abts 
abzulehnen. 
Das Interesse des Abtes an einem Ab-
riss des Kastells hatte seine Ursache 
nicht allein in der Machtdemonstration 
des Schutzvogtes, sondern war auch 
darin begründet, dass die Abtei für 
das Kastell abgabepflichtig war. Eine 
Liste der Einkünfte des Vogtes vom 
5. Juli 1771 benennt die in Geld oder 
Naturalien zu leistenden Abgaben und 
lässt auch die Nutzung erkennen: Er-
sterer gehöret hierzu das Castel oder 
Schlos zu Werden selbst in welchem 
eine Wohnung und ein Garten inwen-
dig ist, welches aber nicht anzuschla-
gen sondern als frei zur Wohnung des 
Renthmeisters zu rechnen seyn wird32.
Sind der eingeseßenen schuldig und 
gehalten täglichs zum Casteel oder 
Schloß eine Karre Holtz zu liefern, 
welche [...] mit Geld bezahlet wird, 
und werden die Eingesezten jahrlichs, 
wenn sie von der Lieferung frey gelas-
sen werden gern 150 L dafür zahlen 
auch würklich einbringen, welche 
also hierfür alß gewiße Revenuen …
[betrachtet werden müssen?]33. Zur 

Abb. 7. Kastell Werden, Rekonstruktionszeichnung um 1920 (aus: Jan Bart [d.i. 
Otto Bartels], Aus reichsabteilichen Akten. Werden und Kettwig in Bildern und 
Dokumenten. Kettwig 1966).
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Versorgung des Kastells gehörte die-
sem auch ein rechts der Ruhr gele-
genes Waldstück34.
Die Abgaben werden 1771 beschrie-
ben, und wurden offensichtlich schon 
lange gezahlt:
Hat die Abtey von wegen Unterhal-
tung des Casteels oder Schloßes zu 
Werden so zur Rentey gehöret [...] 
Einsetzung zu bezahlen zur Last ge-
legen und das solche Unterhaltung 
ante traditionem Jurisdictione et Do-
maniatum laut Renthey Rechnungen 
aus den Renthey Revenuen zustehen 
müßte ein Durchschnitt gerechnet 
jährlichs ohngefehr von derselben 
genommen 15035. Zu diesen Akten im 
Staatsarchiv Düsseldorf gehört eine 
Karte aus dem Jahr 164636.

Baubeschreibung nach bild-
lichen Quellen
Robert Jahn, ehemaliger Essener 
Stadtarchivar, schrieb 1957: Die 
Burg zu Werden, ein Kastell am Ufer 
des Flusses mit dem Hauptturm im 
Mittelpunkt und den drei trotzig auf-
ragenden Ecktürmen, hatte der Vogt 
inne, und ebenso blieb er im erblichen 
Besitz des Gerichtes37. Dazu muss 
korrigiert werden:
Der Hauptturm stand nicht im Mittel-
punkt der Anlage; bei den drei trotzig 
aufragenden Ecktürmen handelte es 
sich lediglich um kleine Eckwarten 

und den erblichen Besitz des Vogtei-
rechts hatten sich die Grafen von der 
Mark erschlichen.
Genauer und anhand der vorhande-
nen Katasterpläne und Abbildungen 
hatte Flügge schon 1886 das Kastell 
beschrieben. Der Grundriss bestand 
aus einem Rechteck von 31 x 45 
m, die Gesamtfläche inklusive Gra-
ben betrug 40 x 49 m. Die umlau-
fende Mauer aus Sandstein war laut 
Augenzeugen angeblich 4 m stark, 
was bei dieser Größe des Kastells 
unwahrscheinlich und einzigartig 
gewesen wäre, denn nur Bergfriede 
und Schildmauern wiesen solch eine 
Mauerstärke auf. Für eine umlaufende 
Wehrmauer wären 2 m Mauerdicke 
ausreichend gewesen, selbst wenn auf 
ihr ein umlaufender Wehrgang verlief. 
Die Grabungen bestätigen zumindest 
an einer Stelle eine Mauerstärke von 
annähernd 4 m.
Ein überdachter Wehrgang lag hinter 
der systematischen Reihe von Schar-
ten bzw. Zinnen. Zwei steinerne Eck-
warten sicherten die Ecken der Zu-
gangsseite, eine eckige an der Nord-
west-, eine runde an der Nordostecke. 
Über dem Zugang in der Mitte der 
Nordseite befand sich ebenfalls ein 
Wachhäuschen. Dass an der Ruhrseite 
ein weiteres, ungesichertes kleines Tor 
die umlaufende Mauer durchbrochen 
haben soll38, ist unwahrscheinlich.
Der Bergfried hatte einen rechtecki-
gen, möglicherweise quadratischen 

Grundriss, war dreigeschossig und 
stand in die Südostecke des Gevierts. 
Sein Erdgeschoss war gewölbt, der 
Zugang nur über eine Luke möglich39. 
Über einem sogenannten „Saalge-
schoss“ befand sich ein auskragen-
des Wehrgeschoss, darüber ein hohes 
Walmdach40. Der Bergfried war mit 
einem hohen Walmdach mit Laterne 
gedeckt.
Die in den Katasterplänen eingezeich-
neten kleineren Gebäude identifizier-
te Flügge – frei interpretiert – als 
Küche, Bade-, Back- und Brauhaus. 
Das Gebäude in der Nordostecke der 
Umfassungsmauer wurde im 19. Jahr-
hundert als „Gerichtshaus“ bezeich-
net. Westlich grenzt ans Kastell der 
Leinpfad an, an den anderen drei Sei-
ten ein Graben, der möglicherweise 
vom Bornbach, sicher aber vom Müh-
lenbach mit Wasser gefüllt wurde41. 
Die Größe des Werdener Kastells ließ 
nur eine kleine Besatzung zu. Trotz-
dem war man durch die völlig fenster-
lose Anlage einem Angriff feindlicher 
Truppen gewachsen. Die bauliche 
Ausstattung bot in ihrer Bauzeit einen 
angemessenen Schutz. 

Der Abbruch des Kastells im 
19. Jahrhundert
Das Kastell in Werden war ein mit-
telalterlicher Wehrbau, dessen Abriss 
fast einhellig begrüßt wurde. Es wur-
de in seiner Geschichte 

Abb. 8. Grundriss des Werdener Kastells, Rekonstruktionsskizze (aus: 
Wilhelm Flügge, Chronik [wie Anm. 28]).
Abb. 9. Kastell Werden, Zeichnung vor 1847 (aus: Lynch 2001 [wie Anm. 
14]).
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Das Kastell Werden

– zum Symbol für die landesherrliche 
Ohnmacht der Reichsabtei, 

– zum Symbol für die Stärke des 
Schutzvogtes und 

– zum Symbol für die Ohnmacht der 
Denkmalpflege.

1803 kam das Kastell in den Besitz 
der Stadt Werden. Sein Wert wurde 
lediglich in der Ausbeutung für Bau-
material gesehen; 1816 errechnete 
man dafür 2391 Taler42. Anfang des 
19. Jahrhunderts wurde das Kastell 
vermietet und verpachtet. Es diente 
teilweise Wohnzwecken, wurde 1817 
auch als Lazarett gebraucht, beher-
bergte die Königliche Salz-Factorei 
und ein Arbeits-Institut in Wollen- 
und Baumwollen-Fabrikaten für die 
ärmere Klasse und namentlich auch 
für Waisenkinder43. “Für die ärmere 
Klasse …“ bedeutet hier natürlich, 
dass diese zu Fabrikarbeiten herange-
zogen wurden. Auch die Nutzung der 
ehemaligen Abteigebäude, in denen 
1811 unter französischer Besatzung 
eine sogenannte „Besserungsanstalt“ 
für Nichtsesshafte eingerichtet wur-
de, die dort Tuche fabrizieren mus-
sten, zielt in diese Richtung. Die 
Ursprünge der Werdener Tuchfabri-
kation – sofern sie im industriellen 
Stil betrieben wurde – ist in diesen bei-
den Arbeitsanstalten gelegt worden.  
Ein Teil des inneren Hofes, schreibt 
Dickhoff weiter, diente als Kohlen-

magazin. Der sog. Kastellgraben 
war an verschiedene Interessenten 
verpachtet. Im Jahre 1830 wurde das 
Kastell in mehreren Losen in Erb-
pacht gegeben. In den folgenden 
Jahren wechselten die Eigentümer 
mehrfach. Das Kastell verfiel immer 
mehr. Der Hauptturm wurde um 1848 
abgebrochen44.
Im Zuge der Aufteilung kam der nörd-
liche Teil des Kastells 1832/33 in den 
Besitz der Unternehmer Bernhard und 
Matthias Wiese. Deren Tuchfabrika-
tion lässt vermuten, dass die Firma 
aus der ehemaligen Arbeitsanstalt 
hervorging, ebenso wie die Firma 
Huffmann aus der Arbeitsanstalt in 
den ehemaligen Werdener Abteige-
bäuden hervorgegangen ist. Wohn-
haus und Umfassungsmauer wurden 
abgerissen, die zur Ruhr gelegenen 
Fundamente der Umfassungsmauer 
zum Neubau eines Fabrikgebäudes 
wiederverwendet. 
Über den Abriss des verbliebenen Kas- 
tellrestes, den Bergfried und Teile 
der Umfassungsmauer im Jahre 1847 
ist im Stadtarchiv Essen ein umfang-
reicher Schriftwechsel erhalten45. 

Zusammenfassung
1526 hatte das Kastell einen Ausbau-
zustand erreicht, der seiner Form bis 
zum Abbruch entspricht. Eine Karten-

skizze ist bisher der einzige bildlicher 
Beleg dieser Zeit. Im Dreißigjährigen 
Krieg wurde es von wechselnden 
Truppen besetzt. Die Anlage verfiel 
dabei so stark, dass sie 1642 abgeris-
sen werden sollte. Tatsächlich wurde 
sie nicht abgerissen (Kartenskizze 
1646). Bekannt sind die zahlreichen 
Abbildungen der Stadt Werden aus 
dem 18. und frühen 19. Jahrhundert 
mit Ansichten vom Ruhrufer aus, auf 
denen das Kastell einen prominenten 
Platz einnimmt. Der Turm erscheint, 
verglichen mit den verlässlichen Auf-
maßen, immer zu mächtig.
Erst 1842 begann nach jahrzehntelan-
ger Verwahrlosung der Abbruch im 
Interesse der Tuchfabrikanten Wiese. 
Die auf Teilen der Grundmauern auf-
gebaute Fabrik wurde ihrerseits 1945 
nach Kriegszerstörung abgebrochen.
Es gibt eine deutliche Parallele des Kas- 
tells mit den Strafanstaltsgebäuden: 
Genau in den Jahren, in denen das seit 
Jahrhunderten als Machtdemonstra-
tion der Vögte empfundene Kastell 
abgebrochen wurde, entstanden im 
Burgenstil die Ergänzungsbauten der 
Strafanstalt. Sie waren ihrerseits eine 
deutliche Machtdemonstration des 
neuen Landesherrn Preußen. Als sich 
1964 und 1982 die Gelegenheit bot, 
auch diese unliebsamen Zeugnisse zu 
beseitigen, zögerte man nicht46.
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